
 

Wahlbekanntmachung  

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Apen für die Wahl des  

21. Deutschen Bundestages am 23. Februar 2025 

 

Allgemeine Informationen 

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, findet in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr die Wahl zum         

21. Deutschen Bundestag statt. Das Gemeindegebiet Apen ist in 14 allgemeine Wahlbezirke 

(Urnenwahllokale) eingeteilt. Die Wahlräume sind auf den zugesendeten 

Wahlbenachrichtigungen angegeben. Der Versand erfolgte bis zum 31. Januar 2025. Die 

Wahlräume können auch von gehbehinderten Wählerinnen und Wählern aufgesucht werden.  

Die zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses gebildeten 4 Briefwahlvorstände treten am 

Wahltag ab 16:00 Uhr im Gebäude der Grundschule Apen, Hauptstraße 200, 26689 Apen, 

zusammen. 

Jede wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahlraum 

wählen, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist. Zur Wahl sind die 

Wahlbenachrichtigung und ein aktuelles Ausweisdokument (Personalausweis oder 

Reisepass) mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 

Hinweise zur Stimmabgabe 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede wahlberechtigte Person erhält bei Betreten 

des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. Jede wahlberechtigte Person hat eine 

Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerberinnen und 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 

Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, und rechts von dem Namen jeder Bewerberin oder 

jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 

Bewerberinnen und Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 

Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

Die wahlberechtigte Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf dem linken 

Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in den Kreis gesetztes Kreuz oder auf 

andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Bewerberin oder welchem Bewerber die 

Stimme gelten soll. Ebenso wird auch auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck)  

die Zweitstimme für eine Landesliste abgegeben.  

 

 



 

Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person in einer Wahlkabine des Wahlraums 

gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe nicht erkennbar 

ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  

Die fehlende obere rechte Ecke des Stimmzettels dient dem Anlegen einer Schablone, um 

blinden und sehbehinderten Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen. 

 

Weitere wichtige Hinweise 

Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses in den Wahlbezirken und Briefwahlbezirken sind 

öffentlich. Jede Person hat zu den Wahlräumen Zutritt, soweit dies ohne Beeinträchtigung 

des Wahlgeschäfts möglich ist. 

Personen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Wahlkreises Oldenburg-Ammerland oder durch Briefwahl teilnehmen. Wer per Briefwahl 

wählen will, muss bis spätestens zum 21. Februar 2025 Briefwahlunterlagen beantragen. 

Diese sind gemäß Kurzanleitung zu verpacken: Stimmzettel in den weißen 

Stimmzettelumschlag, diesen verschlossen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den 

roten Wahlbriefumschlag geben, auch diesen verschließen. Die roten Wahlbriefe sind der 

Gemeinde bis spätestens 18:00 Uhr am Wahltag zuzuleiten. Der rote Wahlbrief kann dort 

auch bis 18:00 Uhr am Wahltag abgegeben werden – im Rathaus der Gemeinde Apen, nicht 

aber in den Urnen- oder Briefwahllokalen. 

Jede wahlberechtigte Person darf ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

Eine Ausübung durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig    

(§ 14 (4) Bundeswahlgesetz). Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 

Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a (3) Strafgesetzbuch). 

Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 

der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 

bedienen. Die Hilfestellung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahl-

berechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 

Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 

selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder 

verändert oder wenn ein Interessenskonflikt mit der Hilfsperson besteht. Wer im Rahmen 

zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person wählt 

oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person eine Stimme 

abgibt, wählt unbefugt, wird wie im vorigen Absatz beschrieben strafrechtlich verfolgt. 

In den allgemeinen Wahlbezirken 012 (Nordloh-Tange) und 013 (Godensholt) werden für 

wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, aus denen Geschlecht und 

Geburtsjahrgruppe der wählenden Personen zu erkennen sind. Dabei werden die 

Geburtsjahrgänge zu großen Gruppen zusammengefasst, so dass keine Rückschlüsse auf 

das Wahlverhalten einzelner Personen möglich sind. Die Auswertung für statistische Zwecke 

erfolgt getrennt von der Stimmenauszählung nach Abschluss der Wahl in einer gesondert 

eingerichteten Statistikstelle - unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses. Dabei dürfen 

Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel nicht zusammengeführt werden.  



 

Das Verfahren ist nach dem Wahlstatistikgesetz zulässig. Dabei ist jede Verletzung des 

Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. 

Erreichbarkeit des Wahlbüros  

Anschrift:             Hauptstraße 200, 26689 Apen  

Telefon:               04489/7339 (Herr Stöhr), 04489/7336 (Frau Steenblock) 

Fax:                     04489/7380                                                           

E-Mail:                   stoehr@apen.de, steenblock@apen.de                                
 

Öffnungszeiten:   Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr,  

     Dienstag und Donnerstag 14:00 bis 17:00 Uhr 
 

Am Freitag, den 21. Februar ist das Wahlbüro bis 15:00 Uhr geöffnet, am Samstag,                  

den 22. Februar von 08:00 bis 12:00 Uhr.  

Alle Informationen zur Wahl finden Sie auch unter www.apen.de.  

 

Gemeinde Apen, 13.02.2025 

 

Matthias Huber 

Bürgermeister 
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